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Besondere Geschäftsbedingungen 
für E.ON TV

§ 1 Geltungsbereich der Bestimmungen
Die nachfolgenden Besonderen Geschäftsbedingungen für 
E.ON TV regeln das Angebot von Fernseh- und Mehrwertdien s-
ten der Westconnect GmbH (folgend Westconnect genannt) 
und be schrei ben die Leistungsmerkmale und Optionen, ein-
schließlich beson derer Regelungen, welche die gel tenden AGB 
produktspezifi sch teilweise abändern bzw. ergänzen (Besondere 
Geschäfts be dingungen). Sie gelten zusätzlich, vorrangig und 
ergänzend zu den Allgemeinen Geschäfts  bedin gungen und den 
Preislisten der Westconnect sowie zu den weiteren Besonderen 
Geschäftsbedingungen, soweit auf diese nachfolgend Bezug 
genommen wird. Soweit diese Besonderen Geschäftsbedin-
gun gen für E.ON TV auf eine Preisliste verweisen, ist jeweils 
die bei Auftragserteilung aktuell geltende Preisliste des ent-
spre chenden Produktes „Preisblatt E.ON Highspeed1“ gemeint.
§ 2  Leistungsumfang
(1)  Westconnect ermöglicht dem Kunden ent sprechend dem 

vertraglich vereinbarten Umfang und im Rahmen der beste-
 henden technischen und betrieb lichen Möglich keiten die 
Nutzung von E.ON TV über einen beste henden oder neu zu 
beauftragenden E.ON Highspeed* oder Internet & Phone 
Anschluss mit einer Geschwindigkeit ab 100 Mbit/s oder 
höher von Westconnect innerhalb Deutschlands.

(2)  Westconnect ermöglicht dem Kunden durch E.ON TV, 
über den Internetzugang in seiner Woh nung das vom 
Kunden beauftragte E.ON TV Angebot in Standardauf-
lösung (Stan dard-Defi nition – SD) und, soweit ohne 
technische Freischal tung verfügbar, auch in High-Defi nition-
Aufl ösung (HD) gemäß dem beschrie benen Leistungs-
umfang von E.ON TV zu empfangen und zu nutzen.

(3)   Für den TV-Empfang ist eine von Westconnect bereitzu-
stellende Set-Top-Box erforderlich, welche im Leistungs-
paket E.ON TV enthalten ist.

(4)   Westconnect übermittelt Radio- und Fern seh pro gramme 
nur derart und so lange, wie ihr dies die Bindung an Gesetze, 
nationale und internationale Vereinbarungen und Ent-
schei dungen Dritter (z. B. Landesmedien  anstalten und Pro -
gramm  anbieter) ermöglichen. Ein Anspruch des Kunden auf 
Verfügbarkeit bestimmter Inhalte oder Sender besteht bei 
E.ON TV und den Programmpaketen nicht. Westconnect be-
hält sich vor, das Programmangebot, die einzelnen Kanäle 
und die Senderliste sowie die Nutzung der einzelnen Kanäle 
zu ergänzen, zu erweitern, zu kürzen oder in sonstiger Weise 
zu verändern. Bei Einstel lung eines Senderbetriebes kann 
es zu unangekündigten Kürzungen des Programmange-
botes kommen. In diesem Fall wird sich Westconnect um 
gleichwertigen Programmersatz bemühen. Soweit sich 
Inhalt und Umfang der Leistung nicht wesent lich ändern, 
hat der Kunde die Veränderung hinzunehmen. Sofern 
Westconnect Pay-TV-Programme und Video-on-demand-
Dienste anbietet und dies vom Kunden gesondert beauf-
tragt wurde, erfolgt die Nutzung durch den Kunden nur 
gegen ein gesondertes Entgelt gemäß den jeweils gültigen 
Preislisten. Die von der Westconnect zur Verfügung gestell-

ten TV- und Radiosender können auf der Homepage der 
Westconnect heruntergeladen werden. Westconnect haftet 
nicht für geringe oder vorübergehende Abschwächungen 
der Signalzuführung, insbesondere im TV-Bereich, soweit 
sie durch den Ausfall/die Beeinträchtigung von Sende-
stationen hervorgerufen werden und nicht nachhaltig sind.

(5)   Westconnect ermöglicht dem Kunden während der Ver-
tragslaufzeit, gemäß dem Leistungsumfang von E.ON TV 
die Aufzeichnung von Sendungen an der Set-Top-Box mittels 
eines für den Kunden dediziert bereitgestellten Speicher-
mediums (USB-Stick) zu programmieren und aufgezeich-
nete Sendungen auf ebendieser Set-Top-Box wiederzugeben 
sowie Live-Pause (Time Shift) zu nutzen. Der Kunde hat 
keinen Anspruch auf die vorgenannten Funktionen bei einer 
bestimmten Sendung oder für einen bestimmten Sender. 

(6)   Westconnect stellt dem Kunden auf Wunsch und gegen 
zusätzliches Entgelt im vertraglich vereinbarten Umfang 
und gemäß dem beschriebenen Leistungsumfang im 
Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen 
Möglichkeiten die Nutzung von zusätz lichen Optionen 
durch verschiedene wählbare Programmpakete oder HD 
zur Verfügung. Voraussetzung für die Nutzung von Zu-
satzoptionen ist das Vorhandensein von E.ON TV beim 
Kunden. Details zu den einzelnen Zusatzoptionen ergeben 
sich aus der Leistungsbeschreibung von E.ON TV.

(7)   Zur Nutzung der Aufnahmefunktion der Set-Top-Box ist 
ein externes Speichermedium (USB-Stick) erforderlich. 
Die Wie dergabe von Aufzeichnungen, die im Rahmen der 
Nut zung des Vertrages auf dem Speichermedium der Set-
Top-Box gespeichert wurden, ist aus technischen Gründen 
nur während der E.ON TV Vertragslaufzeit möglich. Das 
Abspie len der Aufzeichnungen ist nur in Verbindung mit 
der vorhan denen aufzeichnenden Set-Top-Box möglich. 
Die Wiedergabe von Aufzeichnungen ist nur mög lich, wenn 
das Speichermedium mit der Set-Top-Box verbunden ist. 
Ein Abspielen der aufgenommenen Inhalte über andere 
Medien in Verbindung mit dem Speicher me dium ist nicht 
möglich. Nach Beendigung des Vertrages dürfen die In-
halte nicht mehr abgerufen werden. Die auf dem Speicher-
me dium gespeicherten Inhalte dürfen nicht an Dritte wei-
tergegeben werden.

(8)   Westconnect wird die für die Nutzung der jewei ligen Option 
erforder liche Soft ware auf der Set-Top-Box automatisch 
aufspielen oder aktualisieren. In diesem Fall kann es zum 
Verlust bzw. zur Löschung von auf der Set-Top-Box gespei-
cherten Daten/Inhalten kommen oder die Wiedergabe von 
gespeicherten Aufzeichnungen nicht mehr möglich sein. 
Satz 1 und Satz 2 gelten entsprechend bei sonstigen von 
Westconnect bereit gestellten Speichermedien.

(9)   Westconnect ist berechtigt, die zur Verfü gung gestellte 
Set-Top-Box jederzeit aufgrund technischer Änderungen 
(wie bei spielsweise der Nutzung einer anderen Plattform 
oder anderer Hardware) gegen ein adäquates Ersatzgerät 
auszutauschen.

1 Ein Produkt der Westconnect GmbH.
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(10)   Bei Leistungsstörungen oder Begrenzungen der Sende-
anstalten, Programmlie feranten oder Satellitenbetreiber 
bzw. anderer Zulieferer, deren Signale durch Westconnect 
aufbereitet werden, ist der Kunde nicht berechtigt, das 
monatliche Entgelt zu mindern. Ausgenom men sind Stö-
rungen, die eine ununterbrochene Dauer von sieben Tagen 
überschreiten. Dies gilt auch für Leistungs störungen in-
folge von Ereignissen höherer Gewalt (beispielsweise Streik, 
Krieg, Aufruhr, Satellitenausfall oder -störung bzw. Trans-
ponderwechsel, atmosphärische Einfl üsse).

§ 3  Pfl ichten des Kunden
(1)   Die Anmeldung bei Westconnect entbindet nicht von der 

Anmeldepfl icht zur Tonrundfunk- oder Fern seh teil nahme 
des vom Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschland-
radio erhobenen Rundfunkbeitrags.

(2)   Voraussetzung für die Beauftragung und Bereitstellung 
von E.ON TV ist das Bestehen oder die gleichzeitige Beauf-
tragung sowie für die Nutzung das Vor handen sein eines 
betriebsfähigen und nicht gesperrten Westconnect-Fest-
netzanschlusses mit einer Geschwindigkeit ab 100 Mbit/s 
oder höher. Dieser Anschluss ist vom Kunden während 
der gesamten Ver trags lauf zeit beizustellen und ist nicht 
Gegenstand des E.ON TV Vertrages.

(3)   Weitere Voraussetzung für die Nutzung von E.ON TV ist 
das Vorhandensein eines geeigneten Empfangsgerätes 
(z. B. Set-Top-Box) sowie eines Darstellungs gerätes, wie 
z. B. eines Fernsehers, beim Kunden. E.ON TV kann über 
die von Westconnect mit der Bereitstellung der Produkt-
option E.ON TV dem Kunden zur Verfügung gestellte Set-
Top-Box empfangen werden. Voraussetzung dafür ist die 
Verbindung der Set-Top-Box mittels LAN oder WLAN 
(IEEE802.11n) an einen kundeneigenen Internetrouter. Zur 
Darstellung von E.ON TV ist ein kundeneigener Fernseher 
mit einem HDMI-Anschluss erforderlich, der mit der Set-
Top-Box verbunden wird. Zusätzlich kann E.ON TV über 
einen Browser (ab Internet Explorer 10+, Chrome ab 
Version 54, Firefox ab Version 49, Safari ab Version 9) am 
PC/Mac (ab Windows 7, ab OS X 9) sowie über mobile 
Endgeräte des Kunden wie das iPhone und iPad ab der iOS-
Version 9.3 und auf Android-Smartphones und -Tablets 
ab Android 4.4 empfangen und dargestellt werden. Vor-
aussetzung dafür ist das Vor handen sein einer aktiven 
Internetverbindung über den Westconnect-Festnetzan-
schluss. Darüber hinaus ist auf den mobilen Endgeräten die 
Quantum TV App (kostenlos herunterzuladen im iTunes 
Store für Apple iOS-Geräte, Google PlayStore für Android-
Geräte) erforderlich. Die Nutzung der App ist nur im Heim-
netzwerk (WLAN) und nach erfolgreichem Login mit dem 
Benutzernamen und Passwort möglich.

(4)   Dem Kunden obliegt die Bereitstellung der Innenhausver-
ka  belung (über LAN oder WLAN IEEE802.11n) gemäß den 
tech nischen Anforderungen von Westconnect.

(5)   Der Kunde darf Jugendlichen unter 18 Jahren den Zugang 
zu nicht jugendfreien Sendungen nicht gewähren.

(6)   Dem Kunden ist es nicht gestattet, die überlassenen Leis-
tungen Dritten zum alleinigen Gebrauch oder zur gewerb-
lichen Nutzung zu überlassen.

(7)   Sofern der Kunde das TV-Signal gewerblich nutzt, hat er 
hierüber mit Westconnect eine gesonderte Vereinbarung 

zu treff en. Pay-TV-Programme oder Pro gramm  pakete 
dür fen gewerblichen Einrichtungen (z. B. Sportbars, Res-
taurants, Kaff eebars, Fitnessstudios) nicht zur Ver fügung 
gestellt werden.

(8)   Der Kunde ist nicht berechtigt, eine überlassene Set-Top-
Box Dritten zu überlassen (auch nicht zu Reparaturzwecken) 
sowie diese an einen anderen als seinen eigenen Breitband-
anschluss von Westconnect anzuschließen. Der Kunde ist 
nicht berechtigt, Eingriff e in die Software oder Hardware 
an einer überlassenen Set-Top-Box vorzunehmen bzw. 
vornehmen zu lassen.

(9)   Der Kunde hat automatisch durchgeführte Änderungen 
von Westconnect an der Software der von Westconnect 
bereitgestellten Set-Top-Box und/oder des Programms 
zum Empfang von E.ON TV Inhalten zuzulassen.

(10)   Der Kunde ist nicht berechtigt, die durch E.ON TV zugäng-
lich gemachten Leistungsinhalte oder Teile von Leistungs-
inhalten außerhalb des vertraglich zulässigen Zwecks 
zu bearbeiten, zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu teilen, 
öff entlich wieder zugeben, mit ihnen zu werben oder sie 
sonst zu nutzen oder zugänglich zu machen.

§ 4  Nutzungsrecht-Einräumung, Rechte Dritter, Freistellung
(1)   Westconnect räumt dem Kunden ein nicht ausschließliches 

sowie nicht an Dritte übertragbares, nicht unterlizenzier-
bares und räumlich auf das Gebiet der Bundes republik 
Deutschland beschränktes Nutzungsrecht zur vertraglich 
vorgesehenen Nutzung der Leistungsinhalte ein. Der Kunde 
darf die Leistung nur innerhalb des vertrag lich Vorgesehe-
nen nutzen.

(2)   Die dem Kunden durch E.ON TV zugänglich gemachten 
Leistungs inhalte sind durch nationale und inter nationale 
gewerbliche Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte Dritter 
geschützt, insbesondere Urheber-, Marken-, Patent-, 
Namens- und Kennzeichenrechte. Der Kunde stellt sicher, 
dass diese Rechte nicht durch seine Nutzung verletzt wer-
den. Die vertragsgemäße Nutzung stellt im Verhältnis zu 
Westconnect keine Ver letzung dar.

(3)   Der Kunde verpfl ichtet sich zur Haftungsfreistellung gegen   -
über Westconnect, falls Westconnect von Dritten wegen 
der Verletzung von Rechten Dritter in Anspruch genommen 
wird, es sei denn, der Kunde weist nach, dass er die Rechts-
verletzung nicht zu vertreten hat.

§ 5  Laufzeit und Kündigung
(1)   Soweit keine andere vertragliche Regelung getroff en wurde, 

beträgt die Mindestvertragslaufzeit für die Produktoption 
E.ON TV 24 Monate. Der Vertrag kann von beiden Seiten 
mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Mindest-
vertragslaufzeit in Textform gekündigt werden, sonst ver-
längert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit und ist dann 
jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündbar. 

(2)   Für die Zusatzoptionen (z. B. HD, Sprachpakete) gilt eine 
Mindestlaufzeit von einem Monat mit einer Kündigungs-
frist von vier Wochen zum Ende der Mindestlaufzeit. Die 
Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch jeweils um 
einen weiteren Monat, sofern der Vertrag nicht von einem 
der Vertragspartner vier Wochen vor dem Ende der Min-
destlaufzeit oder der jeweils verlängerten Laufzeit in Text-
form gekündigt wird.

(3)   Mit Beendigung des Vertragsverhältnisses über E.ON TV 
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enden ebenfalls alle gebuchten Zusatz optionen (z. B. HD, 
Sprachpakete). Bestehende Fest netz verträge sind, sofern 
nicht ausdrücklich ebenfalls gekündigt, von der Kündigung 
nicht berührt und laufen fort.

(4)   Mit dem Ende der Vertragslaufzeit des vom Kunden bei-
zustellenden Westconnect Breitband-Festnetzanschlusses 
endet ebenfalls automatisch, ohne dass es einer separaten 
Kündigung bedarf, der Vertrag über E.ON TV und etwaige 
Zusatzoptionen. 


